
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/2/21 89/03/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1990

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §43 Abs1 litc;

StVO 1960 §62 Abs1;

Rechtssatz

Ladetätigkeit ist ein Vorgang des Au6adens und Abladens (Hinweis E 3.11.1979, 1671/79). Die Kontrolle der

Vollständigkeit der entladenen Gegenstände gehört nicht zur Ladetätigkeit (Hinweis E 21.9.1988, 87/03/0157).
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